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Finanzordnung 
 
 
§ 1 Grundsätze Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
  

1.  Der Verein ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit zu führen, das heißt, 
die Aufwendungen müssen in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu den erzielten 
und erwarteten Erträgen stehen. 

2.  Für den Gesamtverein und für jede Abteilung gilt generell das Kostende-
ckungsprinzip im Rahmen des Haushaltsplanes. 

3.  Im Rahmen des Solidaritätsprinzips muss der Gesamtverein jeder Abteilung die 
Aufrechterhaltung des Sportbetriebes ermöglichen. 

 
 
§ 2 Haushaltsplan  
 

1.  Für jedes Geschäftsjahr muss vom Vorstand und von den Abteilungen ein 
Haushaltsplan aufgestellt werden. Der Haushaltsplan muss sich in seinem Auf-
bau nach dem Kontenplan des Vereins richten. 

2.  Der Haushaltsplanentwurf des Gesamtvereins und die Haushaltsplanentwürfe 
der Abteilungen werden im Beirat beraten. 

3.  Die Haushaltsplanentwürfe der Abteilungen sind bis zum 15. Dezember für das 
folgende Jahr bei der Geschäftsstelle einzureichen. 

4.  Die Beratung über die Entwürfe findet auf der ersten Beiratssitzung im Folge-
jahr statt. Der Beschluss des Etats findet auf der darauffolgenden Vorstandssit-
zung statt. 

5. Vom Gesamtverein werden folgende Verwaltungskosten übernommen und im 
Haushaltsplan aufgeführt:  
5.1    Sportstätten-Benutzungsgebühren für Training und Pflichtspielbetrieb  
5.2    Kosten der voll- und teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter  
5.3    Übungsleiter-Ausbildung / Lehrgänge und Tagungen 
5.4    Zuschuss für langlebige Sportgeräte und Investitionsgüter  
5.5    Beiträge an die Fachverbände  
5.6    Versicherungen und Steuern  
5.7    Aufwendungen für Ehrungen  
5.8    Kosten der Geschäftsstelle  
5.9    Kosten der Geschäftsführung  
5.10  Betriebs- und Energiekosten 
5.11  Verwaltung und Kosten für Miet- und Pachtobjekt 
5.12  Kosten Vereinsgebäude 
5.13  Werbekosten 
5.14  Mitgliedsbeiträge und Kursgebühren 
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6.  Von den Abteilungen werden folgende Aufgaben übernommen, finanziert und 

müssen im Haushaltsplan enthalten sein: 
   6.1    Kosten für die Durchführung von Wettkämpfen und Spielbetrieb 
   6.2    Kosten für die Übungsleitervergütung 
  6.3    Kosten für die Anschaffung von Sportgeräten  
 6.4    Strafgelder gemäß spezieller Regelung 

6.5    Startgebühren  
7.  Der Vorstand legt den Haushaltsplanentwurf den Mitgliedern auf der Jahres-

hauptversammlung zur Beschlussfassung vor. 
 
 
§ 3 Jahresabschluss  
 

1.  Im Jahresabschluss müssen alle Einnahmen und Ausgaben des Gesamtvereins 
und aller Abteilungen für das abgelaufene Geschäftsjahr nachgewiesen wer-
den. Im Jahresabschluss muss darüber hinaus eine Schulden- oder Vermö-
gensübersicht enthalten sein. 

2.  Der Jahresabschluss ist von den gewählten Revisoren gemäß § 18 der Ver-
einsordnung zu prüfen. Darüber hinaus sind die Revisoren berechtigt, regelmä-
ßig und unangemeldet Prüfungen durchzuführen.  

3.  Die Revisoren überwachen die Einhaltung der Finanzordnung. 
4.  Der Jahresabschluss wird nach Fertigstellung ausgelegt. Der Zeitraum der Ein-

sichtnahme wird in den Vereinsnachrichten bekannt gegeben. 
 
 

§ 4 Verwaltung der Finanzmittel  
 
1.  Alle Finanzgeschäfte werden über die Vereinshauptkasse abgewickelt. 
2.  Der Schatzmeister verwaltet die Vereinshauptkasse.  
3.  Alle Einnahmen und Ausgaben der Abteilungen werden abteilungsweise ge-

bucht. 
4.  Zahlungen werden vom Schatzmeister nur geleistet, wenn sie nach § 6 dieser 

Finanzordnung ordnungsgemäß ausgewiesen sind und im Rahmen des Haus-
haltsplanes noch ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen.  

5.  Die Abteilungsleiter sind für die Einhaltung des Haushaltsplanes in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich verantwortlich; der Schatzmeister für die Einhaltung des 
Gesamthaushaltsplanes. Die Abteilungsleiter erhalten zur Haushaltsüberwa-
chung Einblick in den Kontostand ihrer Abteilung. 

6.  Sonderkonten bzw. Sonderkassen können vom Vorstand auf Antrag, in Aus-
nahmefällen und zeitlich befristet, genehmigt werden (z.B. bei Großveranstal-
tungen, die nicht vom Gesamtverein ausgerichtet werden). Die Abrechnung der 
Einnahmen und Ausgaben ist mit dem Schatzmeister vorzunehmen.  
 
Die Auflösung der Sonderkonten bzw. Sonderkassen muss in diesen Fällen 
spätestens zwei Monate nach Beendigung der Veranstaltung erfolgen. 
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§ 5 Erhebung und Verwendung der Finanzmittel  
 

1.  Alle Mitgliedsbeiträge werden vom Gesamtverein erhoben und gebucht. 
2.  Überschüsse aus sportlichen Veranstaltungen werden über die Vereins-

hauptkasse gebucht. Sie stehen jedoch der betreffenden Abteilung zur Verfü-
gung.  

3.  Abteilungen sind nicht berechtigt selbstständig Werbeverträge abzuschließen.  
4.  Sponsoring (z.B.Trikot-Werbung) muss direkt über die Vereinshauptkasse ab-

gewickelt werden.  
5.  Die Finanzmittel sind entsprechend §2 dieser Finanzordnung zu verwenden. 

 
 
§ 6 Zahlungsverkehr  
 

1.  Der gesamte Zahlungsverkehr wird über die Vereinshauptkasse und vorwie-
gend bargeldlos abgewickelt. 

2.  Über jede Einnahme und Ausgabe muss ein Beleg vorhanden sein. Der Beleg 
muss den Tag der Ausgabe, den zu zahlenden Betrag, die Mehrwertsteuer, die 
Steuernummer des Lieferanten und den Verwendungszweck enthalten. 

3.  Bei Gesamtabrechnungen muss auf dem Deckblatt die Zahl der Unterbelege 
vermerkt werden. 

4.  Vor der Anweisung der Auszahlung eines Rechnungsbetrages durch den ge-
schäftsführenden Vorstand muss der Abteilungsleiter die sachliche Berechti-
gung der Ausgaben durch seine Unterschrift bestätigen. 

5.  Wegen des Jahresabschlusses sind Barauslagen zum 15.12. des auslaufenden 
Jahres beim Schatzmeister abzurechnen. 

 
 
§ 7 Eingehen von Verbindlichkeiten  
 

1. Das Eingehen von Rechtsverbindlichkeiten im Rahmen des Haushaltsplanes ist 
im Einzelfall vorbehalten:  
•   der Mitgliederversammlung bei einem Betrag von mehr als einem Jahresetat 

2.  Abteilungsleiter dürfen keine Dauerschuldverhältnisse und keine rechtsge-
schäftlichen Verbindlichkeiten eingehen.  

3.  Es ist unzulässig, einen einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang zu teilen, um 
dadurch die Zuständigkeit für die Genehmigung der Ausgabe zu begründen. 

 
 
§ 8 Spenden  
 

1. Der Verein ist berechtigt Spendenbescheinigungen auszustellen. 
2. Spenden kommen dem Gesamtverein zugute, wenn sie vom Spender nicht 

ausdrücklich einer bestimmten Abteilung oder Sportart zugewiesen werden. 
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§ 9 Zuschüsse  
 

1.  Öffentliche Zuschüsse fließen nicht automatisch an die Abteilungen weiter. 
2.  Nicht zweckgebundene Zuschüsse werden im Rahmen der Haushaltsplanbera-

tung verteilt. 
3.  Jugendzuschüsse sind für die Jugendarbeit zu verwenden. 
 

 
 
Beschlossen vom Vorstand am 25. März 2019. 
 
 


